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Öffentliche Gemeinderatssitzung
Am Mittwoch, 21. April 2021, findet um 19:00 Uhr in der 
Mehrzweckhalle im Ortsteil Niederwinden eine öffentliche 
Gemeinderatssitzung statt.
Tagesordnung:
1. Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner
2.  Ausbau der Kinderbetreuung durch Schaffung von zu-

sätzlichen Räumen für die Kleinkindbetreuung im Orts-
teil Niederwinden; Erweiterung und Umnutzung des 
ehemaligen Rathauses, Hauptstraße 83 und Kindergar-
ten St. Martin, Hauptstraße 85;

 Auftragsvergaben
 a)  Schlosserarbeiten
 b) WC-Trennwände
3.  Gestaltungs- und landschaftsgärtnerische Arbeiten für 

den Friedhof Niederwinden;
 Auftragsvergabe der Landschaftsbauarbeiten
4.  Neugestaltung der Ortsmitte Niederwinden, 1. Bauab-

schnitt;
 Vorstellung, Auswahl und Auftragsvergaben
 a) Auswahl der Baumarten
 b)  Auswahl der Beleuchtungskörper
 c)  Mitverlegung eines Breiband-Leerrohrs (Mikroroh-

re/Rohrverbände)
5.  Erschließung und Sanierung des Reschhofweg im Orts-

teil Niederwinden;
 Auftragsvergaben
 a) Tiefbau- und Straßenbauarbeiten
 b) Erweiterung der Straßenbeleuchtung
 c)   Mitverlegung eines Breiband-Leerrohrs (Mikroroh-

re/Rohrverbände)
6.  Verlegung der Wasserversorgungs- und Entwässerungs-

leitungen im Baugebiet „Am Reschenberg II“ im Orts-
teil Oberwinden;

 a)   Vorstellung und Zustimmung der Planung und Kos-
tenschätzung

 b)   Beschluss zur beschränkten Ausschreibung der Ar-
beiten

7.  Breitbandausbau (FTTH-Glasfaserausbau) in der Ge-
meinde Winden im Elztal;

  Vorstellung der Ausbaukonzeption des Unternehmens 
„Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG)

8.  Stellungnahme der Gemeinde zum Bebauungsplan mit 
örtlichen Bauvorschriften „Gewerbegebiet Biederbach-
wiesen – Sondergebiet Tankstelle“ der Stadt Elzach im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange im Rahmen 
der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

9. Stellungnahme zu Baugesuchen
 a)  Neubau eines Ökonomiegebäudes für Hackschnit-

zelanlage sowie Pferdestallungen für Einsteller
   Flst. Nr. 356, Braunhöfe 3, 3a, Gemarkung Oberwinden
10. Verschiedenes / Bekanntgaben
11. Fragen der Einwohnerinnen und Einwohner

Zu dieser öffentlichen Gemeinderatssitzung sind die Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde recht 
herzlich eingeladen.
gez. Klaus Hämmerle
Bürgermeister

 

KOMMUNALES TESTZENTRUM 
WINDEN IM ELZTAL 
 
Das CoronaSchnelltestzentrum  in der Mehrzweckhalle Oberwinden  (Reschenberg 7, 79297 
Winden im Elztal) ist in den kommenden beiden Wochen wie folgt geöffnet: 
 
Mittwoch, 14. April von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag, 17. April von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Mittwoch, 21. April von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag, 24. April von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
 
Für  die Durchführung  eines  AntigenSchnelltests  ist  eine  vorherige telefonische Anmeldung 
unter der TelefonNr.: 07682 92360 erforderlich.  
 
Die Abstriche werden von geschultem Personal durchgeführt. Das Testangebot richtet sich nur 
an  beschwerdefreie  Personen.  Sollten  Sie  Coronatypische  Symptome wie  Fieber,  trockenen 
Husten oder Störung des Geruchs und Geschmacksinns aufweisen, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Hausarzt. 
 
Beim Besuch des KOMMUNALEN TESTZENTRUMS  ist eine medizinische Maske oder eine FFP2
Maske zu tragen und die allgemeinen Hygiene und Abstandsregeln sind einzuhalten. Wir bitten 
sie ein Ausweisdokument und einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen. 
 
Die Bescheinigung über das Ergebnis des Schnelltests wird unter Einhaltung des Datenschutzes 
ausgehändigt.  Bei  einem  positiven  Testergebnis  müssen  sich  die  Betroffenen  und  ihre 
Haushaltsangehörigen  umgehend  in  Quarantäne  begeben.  Die  positiv  getesteten  Personen 
sollten  sich  mit  dem  Hausarzt  in  Verbindung  setzen,  damit  ein  PCRTest  zur  Kontrolle 
durchgeführt werden kann.  
 
Bitte nutzen Sie das Angebot sich freiwillig und kostenlos durch AntigenSchnelltests auf 
eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV2 testen zu lassen.  
 
Herzlichen Dank den Helferinnen und Helfern für den Einsatz und die Unterstützung. 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNALES TESTZENTRUM 
WINDEN IM ELZTAL
Das Corona-Schnelltestzentrum in der 
Mehrzweckhalle Oberwinden (Reschen-
berg 7, 79297 Winden im Elztal) ist in den 
kommenden beiden Wochen wie folgt geöffnet:

Mittwoch, 14. April  von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag, 17. April   von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
Mittwoch, 21. April  von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr 
Samstag, 24. April   von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Für die Durchführung eines Antigen-Schnelltests ist eine 
vorherige telefonische Anmeldung unter der Telefon-Nr.: 
07682 92360 erforderlich.
Die Abstriche werden von geschultem Personal durchge-
führt. Das Testangebot richtet sich nur an beschwerde-
freie Personen. Sollten Sie coronatypische Symptome wie 
Fieber, trockenen Husten oder Störung des Geruchs- und 
Geschmacksinns aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Hausarzt.
Beim Besuch des KOMMUNALEN TESTZENTRUMS ist eine 
medizinische Maske oder eine FFP-2- Maske zu tragen und 
die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzu-
halten. Wir bitten Sie ein Ausweisdokument und einen ei-
genen Kugelschreiber mitzubringen.
Die Bescheinigung über das Ergebnis des Schnelltests wird 
unter Einhaltung des Datenschutzes ausgehändigt. Bei ei-
nem positiven Testergebnis müssen sich die Betroffenen 
und ihre Haushaltsangehörigen umgehend in Quarantäne 
begeben. Die positiv getesteten Personen sollten sich mit 
dem Hausarzt in Verbindung setzen, damit ein PCR-Test zur 
Kontrolle durchgeführt werden kann.

Bitte nutzen Sie das Angebot sich freiwillig und kosten-
los durch Antigen-Schnelltests auf eine mögliche Infektion 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 testen zu lassen. 
Herzlichen Dank den Helferinnen und Helfern für den Ein-
satz und die Unterstützung.
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O
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Kinderferienprogramm 2021 
Wer hilft mit beim Kinderferienprogramm 2021? 
 
Die aktuelle Situation macht es auch für uns wieder sehr schwierig ein Kinderferienprogramm für diesen 
Sommer sicher und verbindlich zu planen. Auch wenn wir es uns sehr wünschen, können wir nicht 
garantieren, ob wir in diesem Jahr alle Veranstaltungen durchführen können. 
 

Trotz alledem sind wir zuversichtlich und wollen für unsere Kinder in den Sommerferien gerne wieder ein 
abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm anbieten. 
 

Dabei sind wir wie immer auf ihre Hilfe und Unterstützung angewiesen. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir auf die bewährte Mithilfe unserer örtlichen Vereine und der vielen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer der vergangenen Jahre zählen könnten. Ihrem Engagement und Ihrer Kreativität ist es zu 
verdanken, dass wir bisher immer ein erlebnisreiches Programm zusammenstellen konnten.  
 

Besonders schön wäre es, wenn sich noch weitere Freiwillige fänden, die den Kindern ein sportliches, 
kreatives oder lehrreiches Hobby oder eine besondere Fertigkeit zeigen möchten.  
 

Der Planungsbogen kann telefonisch, per E-Mail sowie über die Homepage winden-im-elztal.de erhalten 
werden. Diesen bitten wir Sie, im Falle einer Teilnahme, ergänzt an uns zurückzusenden. Wir werden 
anschließend die Terminkoordination vornehmen und mit allen Beteiligten in Kontakt bleiben.  
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis zum Montag, 17. Mai 2021 unter Telefon 07682 9236-16, 
Fax 07682 9236-79 oder E-Mail burger@winden-im-elztal.de. 
 
Herzlichen Dank im Voraus   
 
Euer Ferienprogrammteam vom Rathaus 
 

Kinderferienprogramm 
2021

Wer hilft mit beim  
Kinderferienprogramm 
2021?
Die aktuelle Situation macht es auch für uns wieder sehr 
schwierig, ein Kinderferienprogramm für diesen Som-
mer sicher und verbindlich zu planen. Auch wenn wir 
es uns sehr wünschen, können wir nicht garantieren, 
ob wir in diesem Jahr alle Veranstaltungen durchführen 
können.

Trotz alledem sind wir zuversichtlich und wollen für 
unsere Kinder in den Sommerferien gerne wieder ein 
abwechslungsreiches und spannendes Ferienprogramm 
anbieten.

Dabei sind wir wie immer auf Ihre Hilfe und Unterstüt-
zung angewiesen. Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir auf die bewährte Mithilfe unserer örtlichen Vereine 
und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer der 
vergangenen Jahre zählen könnten. Ihrem Engagement 
und Ihrer Kreativität ist es zu verdanken, dass wir bisher 
immer ein erlebnisreiches Programm zusammenstellen 
konnten.

Besonders schön wäre es, wenn sich noch weitere Frei-
willige fänden, die den Kindern ein sportliches, kreatives 
oder lehrreiches Hobby oder eine besondere Fertigkeit 
zeigen möchten.

Der Planungsbogen kann telefonisch, per E-Mail sowie 
über die Homepage winden-im-elztal.de erhalten wer-
den. Diesen bitten wir Sie, im Falle einer Teilnahme, er-
gänzt an uns zurückzusenden. Wir werden anschließend 
die Terminkoordination vornehmen und mit allen Betei-
ligten in Kontakt bleiben.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung bis zum Montag, 
17. Mai 2021 unter Telefon 07682 9236-16, Fax 07682 
9236-79 oder E-Mail burger@winden-im-elztal.de.

Herzlichen Dank im Voraus
Euer Ferienprogrammteam vom Rathaus

Standesamt

Geburt
Am 4. März 2021 wurde Jonathan Eli Isbell geboren.
Eltern: Lisa und Jonathan Isbell

Landratsamt Emmendingen

Infoabende für Eltern in Trennung oder 
Scheidung
Bei einer Trennung oder Scheidung der Eltern ist es für Kin-
der am besten, wenn sie weiterhin in einem guten Kontakt 
und Austausch mit beiden Eltern bleiben. Für die Entwick-
lung der Kinder ist es von großem Vorteil, wenn Eltern die 
Angelegenheiten der Kinder auch nach der Trennung oder 
Scheidung möglichst einvernehmlich besprechen und offe-
ne Fragen gemeinsam entscheiden. Das ist aber oft leichter 
gesagt als getan. Die Familienberatung des Jugendamtes 
des Landkreises Emmendingen bietet deshalb von April bis 
Juli einmal im Monat einen Infoabend für Eltern in Tren-
nung/Scheidung an. Dabei werden die rechtlichen Aspekte 
von Trennung, die Beziehungsdynamik der Eltern und die 
Bedürfnisse der Kinder besprochen und Möglichkeiten von 
Beratung und Hilfen vorgestellt. Die Eltern sollen dabei 
unterstützt werden, auch als getrenntlebende Familie eine 
gute Zukunft gestalten zu können.
Der erste Infoabend ist am Donnerstag, 22. April um 17:00 
Uhr. Er wird wegen der Corona-Regeln als Videomeeting 
angeboten. Nach der erforderlichen Anmeldung per E-Mail 
an familienberatung-em@landkreis-emmendingen.de er-
halten die Teilnehmenden einen Link zugeschickt, mit dem 
sie am Meeting teilnehmen können.
Weitere Termine sind für 20. Mai, 17. Juni und 15. Juli 2021 
geplant. Das Angebot ist kostenlos.

    15 
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3. ���� ������������������� ���� ����� ���� �������������- ���� ��������������������� 

- ��������- �������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������und den Re-
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4. ���� ������������������ ������ ����� ����������� ���� ������������������� ���������������

�����-Nr. 316-����� ������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� 

 

Die Wasserschutzgebietsverordnung mit Schutzgebietskarten liegen zur kostenlosen Einsicht beim 
Bürgermeisteramt der Gemeinde Winden im Elztal, Bahnhofstraße 1, 79297 Winden im Elztal, 1. Obergeschoss, 
Zimmer Nr. 7, während den Sprechzeiten aus. Die Bekanntmachung der Rechtsverordnung ist auch auf der 
Internetseite der Gemeinde Winden im Elztal unter http://www.winden-im-elztal.de einsehbar.
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■ NOTDIENSTE 
Notruf Polizei:  110 
Notruf Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst:  112
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kin-
der-, augen- und HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
116 117 (Anruf ist kostenlos); 
Gift-Notrufzentrale:  0761 19240
Freiburg (allgemeiner Notfalldienst), Allgemeine Notfall-
praxis Freiburg, Universitätsklinikum Freiburg, Sir-Hans-A.-
Krebs-Straße, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do.     von 20:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Mi., Fr.      von 16:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von   8:00 Uhr bis 24:00 Uhr
Kinder-Notfallpraxis Freiburg am St. Josefskrankenhaus,
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg im Breisgau
Mo. bis Do.     von 19:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Fr.        von 16:00 Uhr bis 22:30 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von   8:00 Uhr bis 22:30 Uhr
Von 22:30 Uhr bis 08:00 Uhr erfolgt die Notfallbehandlung 
durch das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Uni-
versitätsklinikums, Mathildenstraße 1 (Anfahrt über Heilig-
geiststraße 1) in 79106 Freiburg im Breisgau.
Augen-Notfallpraxis an der Universitätsaugenklinik Freiburg,
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg im Breisgau,
Mo., Di., Do.     von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi.       von 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Fr.        von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag von  8:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen,
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen, Öffnungszeiten der 
Notfallpraxis (vorherige Anmeldung nicht erforderlich)
Mo., Di. und Do.   von 19:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Mi. und Fr.     von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
Sa., So. und Feiertag  von  8:00 Uhr bis 22:00 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr des folgenden Tages:
Mi., 14.04. Spitzweg-Apotheke, Emmendingen
    Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 51191
Do., 15.04.  Nikolai-Apotheke, Waldkirch
    Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Fr., 16.04.  Kronen-Apotheke, Teningen
    Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109
    Glocken-Apotheke, Kollnau
    Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
Sa., 17.04. Apotheke am Heidacker, Freiamt-Ottoschwanden
    Hauptstr. 49, Tel. 07645 917877
    Waldhorn-Apotheke, Sexau
    Emmendinger Str. 6
So., 18.04.  Schlossberg-Apotheke, Emmendingen
    Steinstr.12, Tel. 07641 914650
    Schwarzwald-Apotheke, Elzach
    Nikolausplatz 2, Tel. 07682 392
Mo., 19.04.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
    Marktplatz 9, Tel. 07641 8763
Di., 20.04.  Aesculap-Apotheke, Köndringen
    Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
    Severin-Apotheke, Denzlingen
    Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844

■ PFLEGEDIENSTE
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal e.V.
Schwimmbadstraße 11, 79215 Elzach, Telefon 07682 909040,
Fax 07682 909041
Dorfhelferin, Einsatzleitung
Christine Schwendemann-Brugger, Telefon 07682 920202
Ambulanter Pflegedienst Heike Schmook
Spitzenbacher Straße 16, 79297 Winden im Elztal
Telefon 07682 921537, Fax 07682 921538
Pflegestützpunkt des Landkreises Emmendingen
Romaneistraße 3, 79312 Emmendingen
Kontakt und Terminvereinbarung Telefon 07641 451-3091, 
-3095, -3025,
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de.; 

www.landkreis-emmendingen.de
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich im Pfle-
gestützpunkt Emmendingen in den Außensprechzeiten oder 
beim Hausbesuch
Herbstzeit - Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürftige 
Menschen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 9671590, 
www.herbstzeit-bwf.de

■ SPrEcHSTuNDE DES cArITAS-SOzIALDIENSTES
Caritas-Sozialdienst – Allgemeine Sozial- und Lebensberatung
Dipl.-Soz.-Päd. Frau Drechsel, Telefon 07642 9214123
Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
9185-13 (Frau Homburger) und 07641 9185-16 (Frau Funk)
Außensprechstunde dienstags zwischen 10:00 Uhr und 13:00 
Uhr (nach Vereinbarung) im evang. Gemeindezentrum Her-
bolzheim, Hansjakobstr. 8

■  ErGäNzENDE uNAbHäNGIGE TEILHAbEbErATuNG 
Für MENScHEN MIT bEHINDEruNG (EuTb)

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für Menschen 
mit Behinderung (EUTB)
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e.V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 
93341-214 (Frau Heiß und Frau Kasper), Außensprechstunde 
in Waldkirch freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Diakonisches Werk Emmendingen
Karl-Friedrich-Str. 20, 79312 Emmendingen; Telefon: 07641 
9185-13 (Frau Hensel), 07641 9185-16 (Frau Funk); Außen-
sprechstunde in Herbolzheim dienstagvormittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.
EUTB Deutsches Rotes Kreuz KV Emmendingen e.V.
Milchhofstr. 1b, 79312 Emmendingen, Telefon 07641 96212-
65 (Frau Thiemann); Außensprechstunde in Elzach donners-
tags, Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■  NOTruF-FAx DEr INTEGrIErTEN LEITSTELLE DIrEKT 
übEr 112 ErrEIcHbAr

Wer einen Notruf per Fax absetzen will, kann dies nun über 
die Notrufnummer 112 tun. Den Vordruck kann man über 
die Homepage des DRK-Kreisverbandes Emmendingen unter 
www.drk-emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, Integ-
rierte Leitstelle, herunterladen.

■ KrEISSENIOrENrAT DES LANDKrEISES EMMENDINGEN
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ FAcHSTELLE SucHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstraße 8, Waldkirch, Telefon 07681 24623
Dienstag und Donnerstag 10:00 bis 17:00 Uhr, 
E-Mail fs-emmendingen@bw-lv.de
Emma, Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstraße 1, Waldkirch, Telefon 07681 3891 

■ KrEbSINFOrMATIONSDIENST 
Telefon 0800 420 3040, kostenfrei, täglich 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr
E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de;
Internet: www.krebsinformationsdienst.de

■ HILFETELEFON „GEwALT GEGEN FrAuEN“
Rufnummer 08000 116 016 oder www.hilfetelefon.de.
Frauenhorizonte: Telefon 0761 2858585 
oder info@frauenhorizonte.de

■ TIErärzTLIcHEr NOTDIENST
Falls der zuständige Tierarzt nicht erreichbar ist, versieht den 
tierärztlichen Notdienst für Kleintiere an diesem Wochenende:
Samstag/Sonntag, 17./18.04.2021
Dr. Bretzinger, Glottertal, Winterbachstr. 13, Tel. 07684 90890
Dr. Brodauf, Emmendingen, 
Gottfried-Keller-Weg 4, Tel. 07641 54636
Der Notfalldienst für Großtiere wird am Sonntag in der Zeit 
von 10 – 18 Uhr versehen.

wIcHTIGE ruFNuMMErN, NOTDIENSTE
uND bErEITScHAFTSDIENSTE
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Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete 
wegen Geflügelpest
Zur Eindämmung der Geflügelpest hat das Landratsamt 
Emmendingen am 9. April 2021 eine Allgemeinverfügung 
für Geflügelhalter erlassen. Darin sind Sperrbezirke sowie 
Beobachtungsgebiete ausgewiesen. Hintergrund hierzu ist 
die Ausweisung von Sperrbezirken mit einem Radius von 
mindestens drei Kilometer und von Beobachtungsgebie-
ten mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer in 
den Nachbarlandkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und 
Schwarzwald-Baar sowie der Stadt Freiburg, die sich auch 
auf den Landkreis Emmendingen erstrecken. Die genauen 
Gebiete und Orte sind auf einer Karte eingezeichnet, die 
ebenso wie die Allgemeinverfügung auf der Internetseite 
des Landratsamtes Emmendingen unter www.landkreis-
emmendingen.de veröffentlicht ist. 
In den Sperrbezirken gilt eine Aufstallung, Geflügel muss 
bis auf Weiteres in geschlossenen Ställen oder entsprechen-
den Vorrichtungen gehalten werden, die einen Schutz vor 
Wildvögeln bieten. Sowohl in den Sperrbezirken als auch 
im Beobachtungsgebiet dürfen gehaltene Vögel, frisches 
Fleisch von Geflügel und Federwild, aber auch keine Eier 
und auch keine tierischen Nebenprodukte von Geflügel 
weder in einen Bestand noch aus diesem heraus verbracht 
werden. Ausnahmen hiervon sind auf Antrag nur im Beob-
achtungsgebiet möglich. 
Alle Geflügelhalter müssen – sofern noch nicht erfolgt – die 
Haltung von Geflügel unter Angabe der Art, der Anzahl 
und des Standortes beim Veterinäramt des Landkreises Em-
mendingen anmelden. 

Sitzung des Kreistags 
Der Kreistag kommt am Montag, 19. April um 15:00 Uhr 
in der Emmendinger Steinhalle (Steinstraße 1) zu einer öf-
fentlichen Sitzung zusammen. Das Gremium befasst sich 
mit einem Antrag für ein 365-Euro-Jahresticket für den 
öffentlichen Nahverkehr und einen Rettungsschirm für 
Verkehrsunternehmen. Auf der Tagesordnung steht ein 
Arbeitsprogramm für den European Energy Award zur 
Überprüfung der Klimaziele des Landkreises Emmendin-
gen. Außerdem werden Schreinerarbeiten für die Carl-Hel-
bing-Schule und Elektroarbeiten für den Umbau des Alt-
baus des Kreisseniorenzentrums in Kenzingen vergeben. 
Der Kreistag vergibt zudem den Auftrag für die Sammlung 
und Verwertung von Grünschnitt sowie die Sammlung von 
Sperrabfällen und Elektrogeräten. Die Bevölkerung ist zur 
Sitzung herzlich eingeladen. Der Besuch der Sitzung ist nur 
mit einem Mund-Nasenschutz möglich, die Besucherzahl ist 
zudem begrenzt.

Neue Seminare zur Sozialversicherung
Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Baden-Württem-
berg bietet in diesem Jahr ihre Seminare für Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber ausschließlich in einem digitalen 
Format an. Die Präsentationen zu Fragen des Sozialversi-
cherungsrechtes wurden dafür in einzelne Themenberei-
che gegliedert und dann mit gesprochenen Erläuterungen 
verfilmt. Die Filme werden vom 12. April bis zum 28. Mai 
2021 auf der Homepage der DRV Baden-Württemberg un-
ter www.drv-bw.de/arbeitgeberseminare abrufbar sein. 
Das kostenfreie Angebot richtet sich an alle Arbeitgeber 
sowie an Beschäftigte aus den Bereichen Personalma-
nagement und Steuerberatung. In den Seminaren werden 
wieder praxisbezogene Sachverhalte und die gesetzlichen 
Änderungen erläutert. Folgende Themen werden online 
angeboten:

»Arbeitszeitregelungen und ihre sozialversicherungsrecht-
lichen Auswirkungen«, »Arbeit auf Abruf«, »Auswirkun-
gen des Steuerrechts auf die Sozialversicherung / Beschäf-
tigung innerhalb der GmbH«. Darüber hinaus gibt es ein 
Video zum Thema »elektronisch unterstützte Betriebsprü-
fung (euBP)« und ein weiteres zum Firmenservice der DRV 
Baden-Württemberg.
Weitere Informationen können Sie auf unserer Internetsei-
te unter http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de 
abrufen.

"Lücken" im Lebenslauf  
- Wie bewerbe ich mich nach Krankheit?
Ein längerer krankheitsbedingter Ausfall in der Berufsbio-
grafie ist ein sensibles Thema. Wie Frauen mit solchen „Lü-
cken im Lebenslauf“ am besten umgehen können, erfahren 
sie beim nächsten Termin der Reihe „Wiedereinstieg kom-
pakt“. Wegen der Corona-Verordnung sind derzeit keine 
Präsenz-Seminare möglich. Deshalb bietet die Kontaktstel-
le Frau und Beruf Freiburg - Südlicher Oberrhein den Work-
shop am Donnerstag, 6. Mai von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr als 
Online-Seminar an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Zahl 
der Teilnehmerinnen ist begrenzt. Eine Anmeldung ist ab 
15. April möglich über die Webseite der Kontaktstelle un-
ter frauundberuf.freiburg.de.
Die Arbeit der Kontaktstelle mit ihren Angeboten für Frau-
en auch im Landkreis Emmendingen wird durch den Land-
kreis Emmendingen als Kooperationspartner unterstützt.
Die Veranstaltungsreihe „Wiedereinstieg kompakt – In-
formation und Austausch für Frauen“ steht allen Frauen 
offen, die nach der Familienphase oder einer beruflichen 
Auszeit wieder erwerbstätig werden wollen. Sie können 
bei den Treffen neue Kontakte knüpfen und Tipps für den 
Wiedereinstieg ins Berufsleben austauschen. Das Gesamt-
programm für das erste Halbjahr 2021 steht zum Download 
bereit unter www.freiburg.de/frauundberuf.

IHK Südlicher Oberrhein

IHK-Ausbildertag als digitales Barcamp 
Die Ausbildung auf dem Schirm
Die Ausbildung der Fachkräfte von morgen ist gerade in 
der aktuellen Situation nicht immer einfach. Deshalb ist es 
jetzt besonders wichtig, dass sich Ausbilder austauschen 
und weiterbilden. Eine Möglichkeit dazu bietet die IHK 
Südlicher Oberrhein am 20. April mit dem kostenlosen IHK-
Ausbildertag im Format eines digitalen Barcamps.
Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Corona die Welt so 
lange beschäftigten würde und weiter beschäftigen wird? 
Die Auswirkungen sind überall spürbar, auch rund um das 
Thema Ausbildung. Wie gehen Ausbilder mit den Hinder-
nissen und neuen Herausforderungen um? Welche Hürden 
haben Ausbildungsbetriebe bereits genommen? Und wel-
che Werte und Eigenschaften helfen den Auszubildenden 
und ihren Betreuern in den Unternehmen dabei, auch in 
Krisenzeiten nicht aufzugeben?
Der richtige Umgang mit Hindernissen, Herausforderungen 
und Hürden, aber auch innovative Ideen oder gute Praxis-
beispiele stehen im Mittelpunkt des IHK-Ausbildertags im 
Format eines digitalen Barcamps am Dienstag, 20. April, 
ab 8:45 Uhr. Das Barcamp ermöglicht den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, ihre eigenen Themen und Inhalte einzu-
bringen und diese mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zu 
diskutieren. Das kann eine Workshopidee, ein Vortrag, ein 
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Diskussionsangebot oder auch eine offene Fragestellung 
sein. Entgegen einer klassischen Konferenz gibt es kein in-
haltlich festgelegtes Programm.
Zu Gast beim Ausbildertag am 20. April ist außerdem der 
Coach und Mentaltrainer Clemens Maria Mohr, der mit sei-
nem Vortrag „Mental stark durch die Krise und deren Fol-
gen“ im Anschluss an die Sessions spannende Impulse ge-
ben wird. Kaiser: „Damit das Netzwerken auch bei diesem 
Online-Format nicht zu kurz kommt, gibt es zum Schluss 
noch für alle die Möglichkeit, sich untereinander und auch 
mit uns von der IHK in unserem Web-Café weiter auszutau-
schen.“ Alle Infos zum kostenlosen IHK-Ausbildertag, dem 
Format Barcamp und zur Anmeldung auf der Homepage 
der IHK Südlicher Oberrhein www.suedlicher-oberrhein.
ihk.de unter Eingabe der Nummer 5010244 in das Suchfeld.

Gewerbe Akademie Freiburg

Infoveranstaltung Meisterausbildung 
Zahntechnik
Zahntechniker können sich an der Gewerbe Akademie der 
Handwerkskammer Freiburg in neun Monaten Vollzeit 
auf ihre Meisterprüfung vorbereiten. Der nächste Kurs be-
ginnt am 23. August. Bereits am Samstag, 24. April, findet 
dazu um 10:00 Uhr eine Infoveranstaltung in der Gewerbe 
Akademie (Wirthstraße 28) statt. Dort geht es um Ablauf, 
Inhalte und Fördermöglichkeiten. Denn der Kurs wurde 
im Hinblick auf die Digitalisierung neu konzipiert. Er um-
fasst nun auch die Fortbildung zur "CAD-/CAM-Fachkraft 
Zahntechnik“. Auskunft: Gewerbe Akademie, Telefon 0761 
15250-25, www.gewerbeakademie.de.

Regioverkehrsverbund Freiburg

Regionalbusse fahren nach Schulfahrplan
Ab 12. April 2021 fahren die Regionalbusse im RVF-Gebiet 
bis auf weiteres nach Schulfahrplan. Auch wenn in dieser 
Woche der Großteil der Schülerinnen und Schüler keinen 
Präsenzunterricht hat, haben sich die Verkehrsunterneh-
men im RVF zu dieser Regelung entschlossen. Kinder, die 
die Notbetreuung besuchen, sowie Abschlussklassen kom-
men so auch zuverlässig zur Schule.
Die Entscheidung haben die Verkehrsunternehmen ge-
meinsam mit den Aufgabenträgern – Landkreise Breisgau-
Hochschwarzwald und Emmendingen – sowie der Stadt 
Freiburg getroffen.
Auch die Freiburger Verkehrs AG (VAG) fährt bereits wie-
der nach Schulfahrplan.
Beim RVF will man vor allem einen wöchentlich wechseln-
den Fahrplan vermeiden – Fahrgäste sollen vielmehr ein 
zuverlässig geltendes Angebot vorfinden, das bei der All-
tagsplanung hilft. Dafür tragen die Unternehmen im RVF 
im Vergleich zur gegenüber normalen Schultagen abseh-
bar geringeren Nachfrage dennoch hohe Betriebskosten. 
Sollte ein erneuter mehrwöchiger Lockdown mit komplet-
ten Schulschließungen beschlossen werden, wird erneut 
geprüft, welcher Fahrplan angeboten werden kann.
Aktuelle Informationen zum Fahrplan finden Fahrgäste un-
ter www.rvf.de oder in der RVF-App FahrPlan+.

Geschäftsführung (m/w/d)
Die Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG 
nimmt unter dem Markennamen ZweiTälerLand die tou-
ristischen Aufgaben der sieben Gemeinden Biederbach, El-

zach, Gutach im Breisgau, Gütenbach, Simonswald, Wald-
kirch und Winden im Elztal wahr.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Ge-
schäftsführung (m/d/w) welche, die Destination ZweiTäler-
Land mit Freude weiterentwickelt.
Eine Beschreibung der Position finden Sie unter: www.
zweitaelerland.de
Bitte senden Sie Ihre ausführliche Bewerbung bis spätes-
tens 15.05.2021 an:
Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 1, 79261 Gutach im Breisgau
Auskünfte: Ulrike Weiß, Telefon 07685 90889-14
E-Mail weiss@zweitaelerland.de

Keine Gottesdienste am Sonntag, 18. April 2021 in St. Ste-
phan und St. Leonhard

Öffnungszeiten der kath. Pfarrbüros
•	 Elzach, Kirchplatz 6, Tel.: 07682 / 8083-0,  

Fax: 07682 / 8083-10
•	 Donnerstag von 15:00 – 18:00 Uhr
•	 Mail: info@kath-oberes-elztal.de
•	 Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 

09:00 – 12:00 Uhr
•	 Oberwinden, Kirchberg 16, Tel.: 07682 / 256,  

Fax: 07682/ 8435
•	 Mail: hoernleberg@kath-oberes-elztal.de
•	 Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag von  

9:00 – 12:00 Uhr,
•	 Mittwochnachmittag von 15:00 – 18:00 Uhr

WortGottesFeier "Maria im Garten"
Liebe Frauen der kfd Elzach, und alle Interessierte,
wir laden Euch herzlich zur WortGottesFeier „Maria im 
Garten“ am Dienstag, 20. April um 19:00 Uhr in die St. Ni-
kolaus–Kirche in Elzach ein.
Wir gehen mit Maria von Mandala in den Garten mit dem 
Grab von Jesus, hören und schauen gemeinsam, was dort 
geschieht, und spüren nach, was es uns heute sagen kann …
Es ist KEINE Anmeldung über das Pfarrbüro notwendig, wir 
werden eine Anwesenheitsliste führen.  
DANKE für Euer Verständnis!
Bleibt gesund und behütet,
für den Vorstand der kfd – Elzach
Sonja Dufner - Geistliche Leitung -

IMPrESSuM 
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Aktuelles für unsere Gemeinden
Datum:  Sonntag, 18. April
Wann? 10:30 Uhr
Wo?   Gemeinsamer Gottesdienst per ZOOM, 
   Anmeldung 07682 8281

Liebe Leserin, lieber Leser,  
Guter Wille hin oder her, diese Corona-Zeit macht mich 
empfindlich! Und ganz leicht bin ich am Streiten. Und au-
ßerdem ist das Thema „Corona“ mit den unterschiedlichen 
Meinungen so ein Anlass, mit Menschen in Streit zu gera-
ten oder noch schlimmer in „Funkstille“: Das macht mich 
fertig und das Streiten und Sich Fertig-Machen ist wie ein 
Alptraum! Für alle Beteiligten, oder? 
Mit einer Kollegin habe ich mich jetzt darüber ausge-
tauscht. Sie hat mir von einer Entdeckung erzählt. Das hat 
ihr geholfen, aus solchem Streit auszusteigen. Sie sagt: Im 
Himmel werden alle Menschen neu, anders. Was mich jetzt 
verletzt und nervt, das ist im Himmel „Geschichte“. So ver-
spricht es Gott in der Bibel. Und wenn das so ist, dann kom-
men wir doch „im Himmel“ alle miteinander aus! Meine 
Kollegin hat sich deshalb überlegt: dann will ich jetzt schon 
anfangen, gut auszukommen.
Sie beschreibt es so: Statt „Streithahn“ eine „Friedenstaube“ 
werden! Ein bisschen was vom himmlischen Frieden auf die 
Erde holen. Für den Weltfrieden wird es noch nicht reichen. 
Aber gute Nachbarschaft und Freundschaften, die trotz und 
mit Corona bleiben, dafür lohnt sich das allemal, finde ich.
Und die Botschaft des Auferstandenen Jesus Christus ermu-
tigt mich erst recht: „Fürchte dich nicht…. In deinem Alltag 
werde ich dir begegnen!“ Also auch dann, wenn wir Frie-
denstaube sind statt Streithenne… Eine gesegnete Woche, 
wünsche ich Ihnen und Euch als österliche Friedenstauben. 
Ihre Pfarrerin
Barbara Müller-Gärtner 

Wenn Sie reden wollen oder sonst ein Anliegen haben:  
So erreichen Sie Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner, Telefon 
07682 8281, barbara.mueller-gaertner@kbz.ekiba.de 
Pfarrbüro: Zollstockstr. 6, 79215 Elzach, 
dienstags, 10:30 bis 12:00 Uhr, 
donnerstags,15:00 bis 16:30 Uhr, 
07682 8281
E-Mail: Elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de; 
Pfarrhaus:  Triberger Str. 4, 79215 Elzach-Oberprechtal 
Homepage: www.eki-elzach-oberprechtal.de, 
Angebote für Kinder: www.kirchemitkindern-digital.de 
Homepage des Kirchenbezirks Emmendingen www.kir-
chenbezirk-em.de oder der Badischen Landeskirche www.
ekiba.de
Sie finden dort weitere Informationen und Angebote. 
Evangelisches Pfarramt der Evangelischen Kirchengemeinden 
Elzach und Oberprechtal, Zollstockstraße 6, 79215 Elzach
Telefon 07682 8281, Fax 07682 67647, 
E-Mail: elzach-oberprechtal@kbz.ekiba.de

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
OMA KOCHT AM BESTEN

Panna cotta mit Himbeeren
zutaten:
•	 320 ml Sahne
•	 110 ml Milch
•	 500 g Zucker
•	 eine Vanilleschote
•	 drei Blatt Gelatine
•	 TK-Himbeeren
•	 Puderzucker

Sahne mit Milch und Zucker aufkochen lassen. Vom Herd nehmen. 
Ausgekratzte Vanilleschote einrühren. Ca. 20 Minuten ziehen las-
sen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Gut ausdrücken. Mit 3 - 
4 Esslöffeln der Sahnemischung verrühren und dann in die gesam-
te Masse einrühren. Durch ein Haarsieb streichen und in Förmchen 
geben. Im Kühlschrank 3 - 4 Stunden erkalten lassen.
Für die Soße die Himbeeren auftauen und mit einem Mixstab 
pürieren. Etwas Puderzucker dazu, durch ein Sieb streichen und 
über die Panna Cotta geben.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

OMA KOCHT AM BESTEN

Saure Linsen mit würstle und Knöpfle
zutaten:
•	 200 g Linsen
•	 70 g Butterschmalz
•	 ca. 3 El Mehl
•	 4 Lorbeerblätter
•	 4 - 5 Nelken
•	 5 Wacholderbeeren
•	 4 Scheiben geräucherter Bauchspeck, 5 - 10 mm dick
•	 4 Saitenwürstle (Wienerle)

Für die Knöpfle:
•	 250 g Mehl
•	 3 Eier
•	 etwas Wasser
•	 Salz
•	 Kurkuma

Die Linsen 30 bis 40 Minuten kochen. Für die Einbrenne Fett in 
den Topf geben. Dann Mehl einrühren und verrühren bis es braun 
ist. Mit kaltem Wasser ablöschen. Ständig rühren und Wasser da-
zugeben, um Klumpen zu vermeiden. Gewürze und Speck dazu-
geben und mindestens 1 Stunde köcheln.
Anschließend die gekochten Linsen, Salz und Essig nach Ge-
schmack und die Saitenwürstle dazugeben.
Zwischendurch den Teig für die Knöpfle zubereiten: Mehl mit den 
Eiern und Wasser in der Schüssel verrühren, etwas Salz dazuge-
ben. Der Teig darf nicht zu fest und nicht zu dünn werden.
Topf mit Wasser und Salz zum Kochen bringen, dann mit dem 
Drucker Knöpfle ins Wasser drücken. Sobald sie im siedenden 
Wasser hochkommen, mit dem Schöpfer herausnehmen. Jeweils 
Linsen und Knöpfle anrichten und servieren.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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